
Landesarbeitsgemeinschaft
Selbsthilfe von Menschen mit
Behinderung und chronischer
Erkrankung und ihren Angehörigen
Brandenburg e.V.
Handelsstraße 11
16303 Schwedt/Oder
Telefon: 03332 521751
LAG-SH





Rundbrief 01/2026                                  20.01.2026




[bookmark: _Hlk124149081][bookmark: _Hlk124149082]Landespolitik

[bookmark: _Hlk200617722][bookmark: _Hlk210812755][bookmark: _Hlk216082470]Gesundheitsministerin Müller fordert Änderungen am „kleinen Sparpaket“
(MGS-Pressemitteilung vom 03.12.2025)

Brandenburgs Gesundheitsministerin Britta Müller fordert eine Überarbeitung des sogenannten „kleinen Sparpakets“ der Bundesregierung und setzt sich für eine nachhaltige Stabilisierung der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ein. Im Gesundheitsausschuss des Landtages am 3. Dezember berichtete sie über den aktuellen Stand der Krankenhausreform in Brandenburg. Mit dem „kleinen Sparpaket“ will die Bundesregierung die Beiträge der GKV stabilisieren, auf Kosten der Krankenhäuser. Die Bundesregierung will jährlich bis zu 1,8 Milliarden Euro durch begrenzte Vergütungsanstiege in Krankenhäusern einsparen. Dafür gibt es scharfe Kritik von den Ländern, die das Vorhaben am 21. November im Bundesrat stoppten und den Vermittlungsausschuss anriefen. Ministerin Müller schlägt folgende Maßnahmen für den Vermittlungsausschuss vor: 

· Versicherungsfremde Leistungen der GKV: Derzeit belaufen sich die Kosten versicherungsfremder Leistungen auf über 70 Milliarden Euro. Dazu zählt u.a. die Finanzierung der Beiträge für SGB II-Leistungsbezieher. Hier sollten Krankenkassen bedarfsgerechte Beiträge erhalten, damit die GKV-Finanzen stabilisiert werden.
· Geringe Besteuerung von Arzneimitteln: schon seit langem steht die Debatte im Raum, die Mehrwertsteuer auf Arzneimittel zu senken. 
· Bereinigung von Doppelvergütungen: Mit einer Bereinigung der ärztlichen Gesamtvergütung um Doppelvergütungen, welche aus der Förderung von Terminvergaben bei Fachärzten resultieren, wäre eine Einsparung von 400 Millionen Euro möglich. 
· Befristete Erhöhung des Herstellerabschlags: Derzeit beträgt der generelle Herstellerabschlag, ein Rabatt auf den Herstellerabgabepreis, den pharmazeutischen Unternehmer den gesetzlichen Krankenkassen für Arzneimittel gewähren müssen, sieben Prozent. In der Vergangenheit wurde der Herstellerabgabepreis für begrenzte Zeiträume angehoben. Mit einer Erhöhung von sieben auf 9,5 Prozent könnten 750 Millionen Euro eingespart werden. 

Landesregierung zieht positive Halbzeitbilanz zum Behindertenpolitischen Maßnahmepaket
(MGS-Pressemitteilung vom 04.12.2025)

Das Behindertenpolitische Maßnahmepaket 3.0 (MaP 3.0) besteht aus 55 konkreten Maßnahmen, die die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen in Brandenburg verbessern sollen. Sie werden flankierend zu den gesetzlichen Regelaufgaben umgesetzt und verteilen sich auf alle Ressorts der Landesregierung. Das Paket wurde 2023 als Aktionsplan mit einer Laufzeit bis 2027 von der Landesregierung beschlossen. Unter dem Motto „Den Ball im Spiel halten – Inklusion als Teamaufgabe“ stellte die Landesregierung im Dezember 2025 die Halbzeitbilanz des MaP 3,0 vor. Die Bilanz fiel positiv aus: Von den 55 Maßnahmen des Pakets waren im Jahr 2025 bereits 33 Prozent vollständig abgeschlossen, 62 Prozent befanden sich in der aktiven Umsetzung und fünf Prozent sind in der Planungs- bzw. Vorbereitungsphase. Sozialministerin Britta Müller betonte, dass die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ein zentrales Ziel der UN-Behindertenrechtskonvention ist. Es gehe darum Barrieren zu überwinden und Diskriminierung zu verhindern, damit jeder Mensch gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann. 

Ab 2026: Grad der Behinderung wird automatisch elektronisch an das Finanzamt übermittelt 
(LASV Brandenburg vom 21.11.2025)

Menschen mit Behinderungen können steuerliche Vorteile durch den Behinderten-Pauschbetrag (§ 33b EstG) nutzen. Der Pauschbetrag deckt behinderungsbedingte Mehrkosten ab, ohne dass diese einzeln belegt werden müssen. Bislang wurde der Grad der Behinderung beim Finanzamt durch Vorlage des Bescheids oder des Schwerbehindertenausweises nachgewiesen. Zum 01.01.2026 gibt es eine Änderung der Einkommenssteuer-Durchführungsverordnung (EStDV). Das Verfahren ändert sich grundlegend: Die Übermittlung erfolgt ausschließlich elektronisch, wofür die Steuer-Identifikationsnummer (Steuer-ID) erforderlich ist. Bescheide über den Grad der Behinderung oder Merkzeichen, die ab dem 01.01.2026 erlassen werden, müssen vom LASV verpflichtend elektronisch an das Finanzamt übermittelt werden. Dafür muss im Antrag die Steuer-ID eingetragen werden. Wenn der aktuelle Feststellungsbescheid vor dem 01.01.2026 ausgestellt wurde und dieser oder der Schwerbehindertenausweis beim Finanzamt vorgelegt wurde, gilt er weiterhin als Nachweis. 

Nachbarschaftshilfe im Fokus der neuen Angebotsanerkennungsverordnung des Landes Brandenburg 
(LASV Brandenburg PM vom 14.01.2026)

Zum 24.12.2025 ist die neue Brandenburgische Angebotsanerkennungsverordnung (BbgAUA-AnerkV) in Kraft getreten. Sie bildet die Grundlage für die Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag nach § 45a SGB XI im Land Brandenburg. Eine wesentliche Neuerung ist die Möglichkeit, künftig auch Nachbarschaftshelfer*innen anerkennen zu lassen. Diese können pflegebedürftige Menschen im Alltag entlasten – beispielsweise durch Unterstützung im Haushalt, gemeinsame Aktivitäten oder Begleitung außer Haus. Ziel ist es, die häusliche Pflege zu stärken und das selbstbestimmte Leben zu Hause zu fördern. Das LASV ist für die Prüfung und Anerkennung der entsprechenden Anbieter und Personen zuständig. Informationen zu Voraussetzungen, Antragsunterlagen und Verfahren werden durch die Fachstelle Altern und Pflege im Quartier (FAPIQ) bereitgestellt. 
Antrag auf Registrierung zum Nachbarschaftshelfer / zur Nachbarschaftshelferin: Antrag Anerkennung Nachbarschaftshelfer
  Informationen der BAG SELBSTHILFE



[bookmark: _Hlk215129015]Medizinischer Dienst fordert Offenlegungspflicht bei Behandlungsfehlern
(BAG-Selbsthilfe, E-Mail vom 29.12.2025)

Der Medizinische Dienst (MD) der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung geht davon aus, dass den Krankenkassen jedes Jahr durch Behandlungsfehler Zusatzkosten in Höhe von rund 50 Milliarden Euro entstehen. Er fordert deshalb für Ärzte und Krankenhäuser eine Verpflichtung, Behandlungsfehler aktiv offenzulegen. Nach aktueller Gesetzeslage müssen Patient*innen vonseiten der Behandler nicht darüber informiert werden, wenn eine Behandlung nicht entsprechend dem gebotenen fachärztlichen Standard verlaufen ist. Der MD hat im Oktober 2025 seinen Jahresbericht 2024 vorgestellt und aus diesem geht hervor, dass im vergangenen Jahr rund 3.700 Behandlungen fehlerhaft erfolgt sind. In rund 2.800 dieser Fälle erlitten Patient*innen dadurch gesundheitliche Schäden. Ein Drittel davon bleibt dauerhaft. Der Chef des MD, Stefan Gronemeyer, erachtet die Einrichtung eines verpflichtenden Registers für fehlerhafte ärztliche Behandlungen, welche nie passieren dürfen (z.B. eine Operation auf der falschen Seite oder das Vergessen von OP-Materialien im Körper) als sinnvoll. Gronemeyer fordert Veränderung: "Immer, wenn ein Fehler passiert oder ein Schaden aufgetreten ist, der nicht hätte sein sollen, müssen die Betroffenen unaufgefordert darüber in Kenntnis gesetzt werden."

Studie: Bündnis Soziales Wohnen
(BAG-Selbsthilfe, E-Mail vom 19.01.2026)

Das Pestel-Institut ist im Rahmen einer Studie zu dem Ergebnis gekommen, dass der Wohnungsmangel in Deutschland bereits Ende 2024 einen Rekordstand von bundesweit 1,4 Millionen fehlenden Wohnungen erreicht hat. Auftraggeber der Studie war das Bündnis Soziales Wohnen, ein Zusammenschluss des Deutschen Mieterbunds, der IG Bau, der Gesellschaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau und andere Organisationen. Unter der Entwicklung leiden am stärksten die junge Generation bis 25 sowie ältere Menschen. Zudem stellt der “Soziale Wohn-Monitor“ des Instituts bei Menschen mit Behinderungen eine “Ausgrenzung auf dem Wohnungsmarkt“ fest. Um gegenzusteuern, seien etwa Quoten bei der Vergabe von Sozialwohnungen an Menschen mit körperlichen und psychischen Behinderungen notwendig. Vorrübergehend sollten diese beim Auswahlverfahren sogar bevorzugt werden. Die würde auch anderen Menschen helfen, die auf den meisten Wohnungsmärkten so gut wie chancenlos sind, wie z.B. Menschen mit Suchtproblemen. 

Der gesamte Bericht ist unter folgendem Link abrufbar: 
https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/studie-wohnungsmangel-rekordstand-100.html


Tipps & Informationen 

[bookmark: _Hlk216773541]Gassen schlägt neue Praxisgebühr und Erhöhung der Tabaksteuer vor 
(Deutsches Ärzteblatt vom 15.12.2025)

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat neue Einnahmequellen für das Gesundheitssystem vorgeschlagen. Einsparpotenzial gebe es auch bei der Homöopathie und der Ambulantisierung. Vorstellbar sei „eine Art Praxisgebühr 2.0, bei der die Kassen das Geld bei den Patienten einziehen“, sagte der Vorstandsvorsitzende der KBV, Andreas Gassen. Er ist der Meinung, dass zehn Euro Praxisgebühr pro Quartal zumutbar sind. Vom GKV-Spitzenverband wird diese Forderung zurückgewiesen. Das Gesundheitswesen braucht Veränderung, keinen Stillstand. In der GKV gebe es kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes sollten sich an dem aktuell von der Bundesregierung geplanten Sparpaket auch Pharmaindustrie und niedergelassene Ärzte beteiligen. Eine generelle Praxisgebühr für Arztbesuche gab es für gesetzlich Versicherte von 2004 bis 2012. Diese führte zu einem erheblichen Verwaltungsaufwand, die Einsparungen blieben hinter den Erwartungen zurück. Die Zahl der Arztbesuche ging zurück, was Befürchtungen auslöste, dass auch medizinische sinnvolle Vorsorgetermine oder Behandlungen ausblieben. KBV-Chef Gassen mahnt zugleich eine Steuer auf Zucker und die Erhöhung der Steuern auf Tabak und Alkohol an. Er bekräftigt auch seine Forderung, die Homöopathie als Kassenleistung zu streichen. Allein für Homöopathie zahlen die Kassen 50 Millionen Euro im Jahr, wobei es keine Evidenz gebe, dass Homöopathie wirkt. Gassen fordert das Bundesgesundheitsministerium auch auf, die Erstattung von Gesundheits-Apps zu streichen. So z.B. Apps, die Versicherte mit Handy und Computer nutzen können, um das Rauchen aufzugeben oder Depressionen zu lindern. Auch hier wäre ein Nutzen nicht erwiesen. Die Kosten für solche Gesundheits-Apps hätten zwischen 2020 und 2024 rund 234 Millionen Euro gekostet. Weil die Krankenhäuser der größte Kostentreiber sind, plädiert der GKV-Chef für die Schließung weiterer Kliniken. Zugleich kritisierte er die Sparpläne der Kassen. Die niedergelassenen Ärzte stünden für 97 Prozent der Versorgung und nur 16 Prozent der Ausgaben. Sie sollen ständig mehr Aufgaben übernehmen und immer weniger Geld erhalten. Gassen warnte vor einer Schließung weiterer Praxen. Fast 40 Prozent der Hausärzte sei bereits über 60 Jahre alt, etliche werden ihre Praxis dann zumachen. Im Falle weiterer Kürzungen würden auch Fachärzte reagieren. 

Pflegereform soll möglichst Ende 2026 in Kraft treten
(Deutsches Ärzteblatt 11.12.2025)

Die Versorgung von pflegebedürftigen Menschen in der Stadt und auf dem Land soll auf einer stabilen finanziellen Grundlage sichergestellt werden. Anlässlich der gemeinsamen Sitzung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Zukunftspakt Pflege“ hat Bundesgesundheitsministerin Nina Warken die Bedeutung von Prävention und einer nachhaltigen Finanzierung für die Pflegeversorgung in Deutschland betont. 
Die wichtigsten Ergebnisse der Bund-Länder-AG: 
· Prävention und Nachhaltigkeit in der Langzeitpflege
· Aktiv und selbstständig bleiben – Pflegebedürftigkeit vermeiden
· Kurze Wege in die Pflege – Zugänglichkeit erleichtern 
· Pflegeversorgung in der Fläche sicherstellen 
· Mehr Freiheit, weniger Vorgaben
· Mut zur Innovation 
· Nachhaltige Finanzierung und Finanzierbarkeit der Pflegeversicherung 
Das System müsse neu aufgestellt werden, betonte Gesundheitsministerin Warken. Untätigkeit sei keine Option mehr. Deshalb sollen auch Leistungen kritisch überprüft werden. Die Ministerin betonte, dass niemandem Leistungen gekürzt würden, die nachweislich ihren Nutzen haben. Die begrenzten Mittel müssten allerdings zielgerichteter eingesetzt werden, Die Systematik mit fünf Pflegegraden solle beibehalten werden, ebenso das Teilleistungsprinzip. Bezüglich Finanzierungsfragen wird darauf verwiesen, dass das Bundesministerium für Gesundheit nach Abstimmung innerhalb der Bundesregierung einen Vorschlag vorlegen und die Länder zu einem Gespräch auf Ebene der Ministerinnen und Minister und Senatorinnen und Senatoren im Februar 2026 einladen wird. 

Menschen mit Behinderung blicken überwiegend sorgenvoll auf 2026
(kobinet Nachrichten vom 08.01.2026)

Eine aktuelle bundesweite Online-Befragung der Aktion Mensch zu den Erwartungen und Wünschen von Menschen mit Behinderung für 2026 zeigt, dass viele der Befragten mit Unsicherheit auf das neue Jahr blicken. Nur 37 Prozent der Befragten blicken optimistisch auf das aktuelle Jahr. Die Mehrheit äußert Sorgen oder Unsicherheiten, vor allem in Bezug auf die Themen Gesundheit, Pflege und soziale Sicherheit. Die Umfrageergebnisse unterstreichen den politischen Handlungsbedarf, um Teilhabe und soziale Sicherheit zu gewährleisten. Im Vergleich zum Vorjahr offenbaren die Ergebnisse einen erheblichen Bedeutungszuwachs der Bereiche Gesundheit, Pflege und Soziales. Während Anfang 2025 die Themen Inflation, Armut und Migration die ersten drei Plätze einnahmen, rückten nun verstärkt Themen in den Vordergrund, die die persönliche Lebenssituation unmittelbar betreffen. 77 Prozent der Menschen mit Behinderung fühlen sich politisch nicht ausreichend vertreten. Für das Jahr 2026 fordern sie vor allem von der Bundesregierung:

· Den Erhalt oder Ausbau der sozialen Sicherungssysteme 
· Mehr bedarfsgerechte Wohnungen
· Bessere Arbeitsmarktchancen 

Die Rangfolge der konkreten Maßnahmen hat sich gegenüber 2025 kaum verändert. Das unterstreicht, dass zentrale Bedarfe zur Teilhabe weiterhin bestehen und bislang nur unzureichend adressiert wurden. 

Krankenfahrten: Brandenburger Fahrdienste brechen Verhandlungen mit AOK ab 
(Deutsches Ärzteblatt vom 09.01.2026)

Nachdem die Verhandlungen mit der AOK gescheitert sind, kündigte die Brandenburger Arbeitsgemeinschaft Fahrdienste (BAGF) an, dass angeschlossene Taxi- und Mietwagenunternehmen ab dem 9. Januar 2026 von AOK-Versicherten grundsächlich keine Transportscheine mehr annehmen werden. Grundlage für eine Beförderung von AOK-Versicherten sei bis auf Weiteres eine Barzahlung oder eine Bezahlung auf Rechnung. Der Preis richtet sich für Mietwagenunternehmen nach einer landesweit einheitlichen Tabelle, für Taxifahrten kommt der regional gültige Taxitarif zum Tragen. Ausgenommen seien nur Fahrten zu Dialyse, Chemo- oder Strahlentherapie, für die bereits ein so genannter „Serientransportschein“ angenommen wurde. Brandenburgs Gesundheitsministerin Britta Müller (parteilos) forderte die AOK und die Fahrdienstanbieter zu einer Rückkehr an den Verhandlungstisch auf. Das Scheitern der Verhandlungen zeige, in welcher schweren Situation man sich im Bereich der Krankenkassen befinde. Trotz Beitragserhöhungen in der gesetzlichen Krankenversicherung hätten die meisten Kassen Zusatzbeiträge erheben müssen. „Als Ministerin dränge ich darauf, dass es zu verbindlichen und verlässlichen Vereinbarungen kommt“, sagte Müller. Der Pressesprecher der AOK Nordost erklärte, dass man es bedauere, dass es mit den Wohlfahrtsverbänden noch keine Einigung zu den Entgelten für Krankenfahrten in Brandenburg gegeben habe. Die Versorgung mit Krankenfahrten in Brandenburg sei aber weiterhin gesichert. So würde die große Mehrheit der rund 650 Vertragspartner regulär weiterarbeiten, nur rund 50 Vertragspartner haben Kündigungen ausgesprochen. 
[bookmark: _Hlk219270894]


Finanzierungslücke bei Krankenhäusern groß
(Deutsches Ärzteblatt vom 09.01.2026)

Neue Zahlen der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) zeigen, dass die Schere zwischen dem Investitionsbedarf der Krankenhäuser und den tatsächlichen Fördergeldern der Bundesländer weiter deutlich auseinanderklafft. Demnach gab es bei den Kliniken im Jahr 2023 einen Investitionsbedarf in Höhe von 6,52 Milliarden Euro. Nach Angaben der DKG standen dem Fördermittel in Höhe von 3,89 Milliarden Euro gegenüber, ein Fehlbetrag von 41 Prozent. 2024 hätten die Länder 4,24 Milliarden Euro an Investitionsmittel zur Verfügung gestellt. Dieses Volumen liege leicht über dem langfristigen Durchschnitt seit 1991. Inflationsbereinigt bedeute das jedoch einen Wertverlust von rund 39,5 Prozent gegenüber dem Jahr 1991. In nahezu allen Bundesländern stehen den Krankenhäusern heut real deutlich geringere Fördermittel zur Verfügung als vor 30 Jahren. Diese Unterfinanzierung schlägt sich nach Angaben der DKG in der Investitionsquote nieder. Aus Sicht der Kliniken ändere auch der im Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) vorgesehene Transformationsfonds in Höhe von 50 Milliarden Euro ab 2026 bis Ende 2035 nichts an dieser strukturellen Unterfinanzierung. Die DKG ruft die Bundesländer auf, ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur ausreichenden Investitionsfinanzierung der Krankenhäuser endlich nachzukommen. 

Wichtige Änderungen für Menschen mit Behinderung ab 2026
(bvkm Ratgeber)

In vielen Rechtsgebieten sind zum 1. Januar 2026 Änderungen in Kraft getreten. So z.B. bei der Pflegeversicherung. Eine Erhöhung bei den Leistungen gibt es 2026 nicht. Das „Gesetz zur Befugnis Erweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege“, sieht aber folgende Erleichterungen und Verbesserungen für Pflegebedürftige und deren Angehörige vor: Bei Krankenhausaufenthalten von Pflegebedürftigen wird das Pflegegeld jetzt für 8 statt bislang für 4 Wochen weitergezahlt. In dieser Situation werden nun auch die Rentenbeiträge und andere Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen für 8 statt bislang 4 Wochen geleistet. Pflegebedürftige der Pflegegrade 4 und 5, die Pflegegeld beziehen, müssen die Beratungsbesuche in der eigenen Häuslichkeit jetzt nur noch halbjährlich und nicht wie bisher vierteljährlich abrufen. Leistungen der Verhinderungspflege dürfen nur noch für das laufende und das unmittelbar vorherige Kalenderjahr abgerechnet werden. Bisher war die Abrechnung für 4 Jahre rückwirkend möglich. Änderungen gibt es auch bei der Eingliederungshilfe. An den Kosten vieler Leistungen müssen sich Menschen mit Behinderung finanziell beteiligen, wenn ihr Einkommen und Vermögen bestimmte Grenzen überschreitet. Für Ehegatten und unterhaltsberechtigte Kinder werden außerdem Zuschläge berücksichtigt. Orientierungspunkt für diese Grenzen ist die Bezugsgröße der Sozialversicherung (im Jahr 2026: 47.460 Euro), die jährlich erhöht wird. Ebenfalls gestiegen ist der Vermögensfreibetrag (71.190 Euro). 
Alle Änderungen im Rechtsratgeber unter: Bundesverband für Körper- und mehrfachbehinderte Menschen » Rechtsänderungen 2026

Organspende: Maschinenperfusion ist Hoffnungsträger im Mangel 
(Deutsches Ärzteblatt vom 13.01.2026)

Ende 2025 warteten mehr als 6.200 Patient*innen auf eine Spenderniere. In Deutschland beginnt ein neues Kapitel der Transplantationsmedizin. Mit der Einführung der hypothermen Maschinenperfusion für Nieren von Organspendern mit erweiterten Spenderkriterien soll ab dem 19. Januar jedes verfügbare Spenderorgan besser genutzt werden. Die hypotherme Maschinenperfusion ist ein Verfahren zur Konservierung von Spenderorganen. Das Transplantat wird auf eine Temperatur zwischen 4 °C und 12°C abgekühlt. Das Verfahren ermöglicht eine schonendere Konservierung von Spendernieren. Studien aus Ländern, in denen das Verfahren seit Jahren etabliert sei, hätten bessere Transplantationsergebnisse gezeigt, wenn zuvor die Maschinenperfusion zum Einsatz gekommen sei. Die Einführung der Maschinenperfusion, durch die auch die Organe älterer Spender genutzt werden könnten, ist ein positives Signal für die Organspende. Das Verfahren erfährt in Anbetracht des anhaltenden Spendermangels derzeit eine Renaissance. Die Organspendezahlen für 2025 sprechen für sich: Danach haben im letzten Jahr in Deutschland 985 Menschen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe gespendet (eine Steigerung um 3,4 Prozent gegenüber 2024). Dennoch reicht die Zahl der Spenderorgane weiterhin nicht aus, um allen Menschen auf den Wartelisten eine Transplantation zu ermögliche. 
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